
 

 Zugangsvoraussetzungen 
- wie im Bundesaltenpflegegesetz 
vorgegeben 

Ausbildungsziel 
- wie im Bundesaltenpflegegesetz 
angegeben 

Praktische Ausbildung: 
-  mindestens 2500 Std 

in einem Heim: 

• ca. 2000 Std. im Anstellungsbetrieb 

• 160 Std. Ambulante Einrichtung 

• mind. 240 Std.. im Krankenhaus 

• 160 Std. psychiatr. Einrichtungen 
und/oder geriatr. Reha 
in einer ambulanten Pflegeeinrichtung: 

• 1560 Std. im Anstellungsbetrieb 

• 640 in einem Pflegeheim 

• mind. 240 im Krankenhaus 

• 120 Std. psychiatr. Einrichtungen 
und/oder geriatr. Reha 

 
Zeitlicher Umfang: 2 Std./Schüler/Woche 

Kooperation 
- Die Schule erarbeitet in 
Zusammenarbeit mit den 
kooperierenden Einrichtungen einen 
Ausbildungsplan („Praktikums-
aufträge“) für die einzelnen Einsatzorte 
- Die Einsatzgebiete der prakt. 
Ausbildung werden für jede Schülerin 
gemeinsam von der Schule im 
Benehmen mit dem Träger der prakt. 
Ausbildung festgelegt 
- Die Außenpraktika werden von der 
Schule begleitet 

Ausbildungsdauer 
- wie im Bundesgesetz 
vorgegeben 

Praxisanleiter/in 
- Empfehlung für die Dauer der 
berufspädagogische Zusatz-
qualifikation: mind. 200 Stunden  

 
 

Lehrkräfte 

Theoretischer und praktischer Unterricht 
- 2100 Std. 
- davon 1720 Std. „Unterricht durch 
Lehrkräfte“, 120 Std. „Unterricht durch 
Spezialisten“, 260 Std. „fachpraktischer 
Unterricht“ 

Grundzüge der Altenpflegeausbildung in Mecklenburg-Vorpommern 

Quellen: Bundesaltenpflegegesetz; Verordnung zur Ausbildung und Prüfung an Berufsfachschulen des Gesundheitswesens und der 
Sozialpflege – GSBFSVO M-V, vom 20. April 2006; Empfehlungen für die praktische Ausbildung in der Altenpflege in Mecklenburg-
Vorpommern (Stand März 2009) 


